
FBG Glienick  Glienick, 12.08.2021 

Dorfaue 22a 

15806 Zossen/OT Glienick 

Beitragsordnung der FBG Glienick 

Diese Beitragsordnung gilt für das Jahr, unabhängig vom Beitrittsdatum des 

Mitgliedes. 

Jedes Mitglied der FBG Glienick zahlt einen Beitrag je ha Waldfläche und Jahr, der 

sich wie folgt staffelt: mit WPV 

ab 1 bis 10 ha 8,00 EUR 7,00 EUR 

über 10 bis 20 ha 7,00 EUR 6,00 EUR 

über 20 ha  5,00 EUR 4,00 EUR

Mitglieder mit weniger als 1 ha Waldbesitz zahlen 

einen jährlichen Mindestbeitrag von  10,00 EUR 9,00 EUR 

für die finanziellen Aufwendungen der FBG. 

Anm.: Der Beitrag vermindert sich je abgeschlossenen Waldpflegevertrag (WPV) 

per Saldo um 1,00 EUR je ha und Jahr. 

Von sämtlichen Einnahmen der FBG-Mitglieder aus Holzverkauf und dem Verkauf 

anderer Waldprodukte sowie von über die FBG beantragten Fördermitteln verbleibt 

ein Anteil von  

5 Prozent 

bei der FBG Glienick. 

Diese Gebührenordnung wurde auf der Mitgliederversammlung am 12.08.2021 

beschlossen und tritt mit sofortiger Wirkung, also ab dem Beitragsjahr 2021 in Kraft. 


